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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Stadt Lauenburg - Amt Lütau
z.Hd. Herrn Torsten Krüger
Amtsplatz
21481 Lauenburg

Gemeinde Lütau - Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung für das Gebiet: 
Westlich To´n Hook
Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Krüger,

die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei der 
überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 (2) 6 DSchG um Stellen, von denen 
bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale be-
finden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des Archäo-
logischen Landesamtes.
Denkmale sind gem. § 8 (1) DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste erfasst 
sind, gesetzlich geschützt.
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich. 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr 
Christoph Unglaub (Tel.: 0151-18017039, Email: christoph.unglaub@alsh.landsh.de).
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentü-
mer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 
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in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Auszug aus der Archäologischen Landesaufnahme

K. Orlowski
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Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Brockdorff-Rantzau-Str. 70 | 24837 Schleswig

Obere Denkmalschutzbehörde
Planungskontrolle

Stadt Lauenburg - Amt Lütau
z.Hd. Herrn Torsten Krüger
Amtsplatz
21481 Lauenburg

Schleswig, den 25.11.2022

Gemeinde Lütau - Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung für das Gebiet: 
Westlich To´n Hook
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB
Stellungnahme des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein

Sehr geehrter Herr Krüger,

bei den bereits erfolgten archäologischen Voruntersuchungen wurden einige archäologi-
sche Befunde auf einer kleinen, abgesetzten Fläche im Norden des Areals freigelegt, bei 
denen es sich um bronzezeitliche Siedlungsgruben handelt. Erdarbeiten in diesem Areal 
(s. Abb.) bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG der Genehmigung des Archäologischen 
Landesamtes.
Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste er-
fasst sind, gesetzlich geschützt.
Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
sind im o.g. Areal gem. § 14 DSchG weitere archäologische Untersuchungen (hier in Form 
einer archäologischen Baubegleitung) erforderlich. 
Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen.
Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.
Entsprechend sollte der Planungsträger sich erneut frühzeitig mit dem Archäologischen 
Landesamt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist 
Herr Christoph Unglaub (Tel.: 0151-18017039, Email: christoph.unglaub@alsh.landsh.de).
Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
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hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentü-
mer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder 
in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entde-
ckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten 
befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fund-
stätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach 
Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.
Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Anlage: Bereiche der Archäologischen Untersuchungen

K. Orlowski
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Gemeinde Lütau  
Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung für das Gebiet: 
westlich „To’n Hook“ 

 
 
Sehr geehrter Herr Krüger, 
 
die Gemeinde Lütau befindet sich im Gewässerunterhaltungsverband Linau. 
 
Gemäß Pkt. 7.7 (Ver- und Entsorgung, Niederschlagswasser) der Begründung ist im 
B-Plangebiet aufgrund der in der Bodenuntersuchung vorgefundenen Sande eine 
Versickerung grundsätzlich möglich. 
 
Bis zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung soll ein 
Entwässerungskonzept erarbeitet werden. Der Verband weist darauf hin, dass bei 
Einleitungen in Verbandsgewässer eine hydraulische Mehrbelastung ausgeschlossen 
werden muss. 
 
Im Übrigen verweist der Verband auf den Erlass zur Regenwasserbeseitigung 
(MELUND und MILI), der seit dem 01.10.2019 gilt. Dieser ist zu berücksichtigen und 
als Grundlage bei der Entwässerungsplanung und Berechnung zu verwenden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i. A. 

 
 

A. Skrzypczinski 
 

 

 03.08.2021

200.3



 

Kreis Herzogtum Lauenburg  Postfach 1140  23901 Ratzeburg 

 
Amt Lütau 
Der Amtsvorsteher  
Stadtentwicklungsamt  
-Planen und Bauen- 
Herrn Krüger 
Postfach 1360 
21472 Lauenburg 
 
per E-Mail 

 

 
Nachrichtlich als E-Mail: 

 
Bürgermeister  
der Gemeinde Lütau 

über den  

Amtsvorsteher des Amtes 
Lütau 
 
 
 
 
 

 
 

Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume und Integration des Landes 
Schleswig-Holstein 
Abteilung IV 527,   Städtebau, 
Ortsplanung und Städtebaurecht 
Düsternbrooker Weg 92 
24105 Kiel 

 
 

 

2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 3 der Gemeinde Lütau 
hier: Stellungnahme gemäß §§ 4 (2) und 13b Baugesetzbuch (BauGB) 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Krüger, 
 
mit Bericht vom 05.10.2022 übersandten Sie mir im Auftrag der Gemeinde Lütau den 
Entwurf zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme. 
 
Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 
 
 

  
 

Fachdienst: 
Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur 

Ansprechpartner: Frau Månsdotter 

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 

Zimmer: 226 

Telefon:  

E-Mail:  

Mein Zeichen:  

Datum:  15.11.2022

 31.26.1-0876.3.2

ruhigter Bereich vorgesehen. Es wird darauf hingewiesen, dass der Ausbau entsprechend
Um den Verkehrsbereich des Plangebietes zu erschließen ist ein Ausweisen als verkehrsbe- 

Fachdienst Straßenverkehr (Frau Stamer)
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StVO und VwV-StVO (VZ 325/326) sowie der dazu ergangenen Erlasse vorgenommen wer-
den muss. 
 
Verkehrsberuhigte Bereiche sollen dabei so ausgestaltet sein, dass eine optische und/oder bauliche 
Trennung (z.B. Hochborde, durch Verwendung unterschiedlicher/verschie-denfarbiger Bodenbeläge 
abgesetzte Gehwege etc.) für unterschiedliche Verkehrsarten zur Verfügung stehender Bereiche 
unterbleibt (Erlass des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus des 
Landes Schleswig-Holstein vom 10.09.2019). 

 
Gemäß der VwV-StVO zu den Zeichen 325.1 und 325.2, Nr. V dürfen mit Ausnahme von 
Parkflächenmarkierungen in verkehrsberuhigten Bereichen keine weiteren Verkehrszeichen 
angeordnet werden. Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass außerhalb der markierten Flächen nicht 
geparkt werden darf.  

Es wird empfohlen, die verkehrsrechtlichen Maßnahmen und die geplante Beschilderung in 
dem Wohngebiet vor Baubeginn mit der Straßenverkehrsbehörde abzustimmen. 
 
 
 

  
  

 
 

 

  
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
2.3.2    Verfahrenserlass zur Bauleitplanung 
Nordpfeil und Maßstab 
Ein fester Maßstab ist durch Gesetz nicht bestimmt, allerdings muss der Planzeichnung eine 
maßstabsgetreue Karte unterlegt sein. Da Pläne auch elektronisch vorgehalten werden 

Kinder der zu erwartenden neu hinzu ziehenden Familien sicher gestellt werden kann.
Es sollte sich also frühzeitig darüber Gedanken gemacht werden, wie die Betreuung der 

Wartelisten.
Alle bestehenden Einrichtungen verzeichnen zu dem für die kommenden Jahre bereits 

aber noch nicht umgesetzt.
die Bedarfsplanung aufgenommen – die Inbetriebnahme aus unterschiedlichen Gründen 
Angebotes um eine altersgemischte Gruppe mit 5 Krippen- und 10 Kindergartenplätzen in 
Für die Kindertagsstätte in der Gemeinde Lütau selbst ist bereits die Erweiterung des 

4 kleine Kindertagesstätten mit insgesamt 10 Krippen- und 100 Kindergartenplätzen.
Das Amt Lütau verfügt mit den Gemeinden Lütau, Basedow, Krüzen und Schnakenbek über 

gerechnet werden.
Nach der bundesweiten Geburtenkennziffer kann mit 1,48 Kindern pro Wohneinheit 

Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen nach sich zieht.
Bitte berücksichtigen Sie daher bei der Umsetzung, dass diese neue Wohnbebauung den 

attraktive Wohneinheiten geschaffen werden.
Mit dieser Festlegung ist damit zu rechnen, dass hier insbesonder für Familien mit Kindern 

Grundstücke für eine Einfamilien- oder Doppelhausbebauung entwickelt werden.
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung sollen 13 neue 

Hinweis:

(Frau Hönemann)
Fachdienst Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Schulen

Höhere Verwaltungsbehörde (Herr Möller)
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müssen und nicht zwingend ein maßstabsgetreuer Ausdruck oder eine maßstabsgetreue 
Bildschirmansicht erfolgt, ist eine Bemaßung (mindestens eine Maßstabsleiste) in der 
Planunterlage sinnvoll, um die Festsetzungen bzw. Darstellungen nachvollziehen zu können. 
Ein unmissverständlicher Nordpfeil wird ebenfalls empfohlen, da nicht jedes geeignete 
Kartenmaterial nach Norden ausgerichtet ist. 
 
 

   
 

 
 

 
 
widersprechen dem Punkt 
 

 
 

 Wenn ich ein begrüntes Pultdach bauen will, greift dann die Begrenzung nach 8.3 = 
maximal 35° oder wende ich Punkt 8.7 an und ich muss nur mindestens 15° einhalten 
und daher auch über 35° bauen. 

 

 Wenn ich ein begrüntes Pultdach bauen möchte. Welche Dachneigung ist dann zulässig? 
Nach Punkt 8.4 ab 7°, nach Punkt 8.7 jedoch erst ab 15° 

 

 
 
Ist Punkt 8.8 nicht eine Festsetzung für die äußere Gestaltung baulicher Anlagen und damit 
unter Punkt 9 zu führen? 
 
Zu Punkt 12: sind auch Kombinationen (Gabionenzäune) zulässig? Sie werden immer 
beliebter. 
 
 
 

   
 
 

1. Für die öffentlichen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Bestimmungen unter § 
5 der Landesbauordnung sinngemäß zu beachten. 

 
2. Gemäß § 2 des Brandschutzgesetzes hat die Gemeinde in dem Gebiet für eine 

ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen. Als Arbeitshilfe zur Bereitstellung 

Die Festsetzungen

Fachdienst Bauaufsicht (Frau Kappler)

Fachdienst Brandschutz (Herr Arning)
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und Bemessung des Löschwasserbedarfs dienen die DVWG (Deutscher Verein des 
Gas- und Wasserfaches) Arbeitsblätter W 405, W 331, und W 400. Aus Sicht der 
Brandschutzdienststelle wird eine Löschwassermenge von mindestens 48 cbm/h für 
eine Löschdauer von 2 Stunden für erforderlich gehalten. 

 
3. Sind in dem Gebiet weiche Bedachungen oder nicht mindestens feuerhemmende 

Außenwände vorhanden oder geplant, ist eine Löschwassermenge von 96 cbm/h für 
eine Löschdauer von 2 Stunden bereitzuhalten. 
 

4. Für die nordwestlich gelegene Notzufahrt sind die Maßgaben aus der Musterrichtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr, Punkte 1-7, zu beachten. 
 

 
 

    
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
Zu Pkt. 7.8 Ver- und Entsorgung 
Die neue Mulde liegt dicht an der Grundstücksgrenze To´n Hook 28. Durch die Sickermulde 
darf es nicht zu Beeinträchtigungen des privaten Grundstückes kommen. Ein Abstand zur 
Grundstücksgrenze, auch für Unterhaltungsmaßnahmen, wäre wünschenswert. 
 
Das Grundstück für das Versickerungsbecken muss ausreichend groß bemessen sein sowohl 
für das Becken selbst als auch für erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen. Ob die dargestellte 
Fläche ausreichend ist kann ich zurzeit nicht beurteilen. 
 
Mit Erlass vom 10.10.2019 wurde das Arbeitsblatt A-RW 1 (Wasserrechtliche Anforderungen 
zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung) verbindlich eingeführt. 
Vorrangiges Ziel ist die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagswassermengen. 
Gründächer, durchlässige Pflaster, Versickerung gemäß ATV A 138, straßenbegleitende 
Mulden, Grünflächen, Retentions-, Sicker- und Rückhaltebecken aber auch Zisternen zur 
Regenwassernutzung und Gartenbewässerung können u.a. dazu beitragen.  
 
Grundsätzlich wird die Versickerung und Festsetzungen zur durchlässigen Befestigung u.a. 
von Hofflächen begrüßt. Doch es können durchaus noch mehr Möglichkeiten in Betracht 
gezogen und festgesetzt werden. Z.B. Festsetzung von Gründächern auf Nebenanlagen. 
 
 
 

  
 

 

In der Planzeichenerklärung taucht LE zweimal auf. Ich bitte um Korrektur.

gekennzeichnet werden? Ich bitte um Überprüfung.
wird  als private Grünfläche  dargestellt.  Müsste  es  nicht  als  öffentliche  (Grünfläche)
Der  Grünstreifen  südwestlich  und  südöstlich  des  Regenwasserrückhalte-und-sickerbeckens 
Zum Plan:

ist gleichfalls wasserdurchlässig herzustellen. Ich bitte um Korrektur.
Zur Festsetzung 6.1. Die Stellplätze etc. sind wasserdurchlässig herzustellen. Der Unterbau 
Zum Text Teil B:

Fachdienst Wasserwirtschaft (Frau Mannes)

Hinsichtlich der Offenland-, bzw. Feldvögel wurden einige Aspekte jedoch bislang nicht
Grundsätzlich kann den Aussagen des zur Prüfung vorliegenden Gutachtens gefolgt werden. 
Zum Artenschutz

Fachdienst Naturschutz (Frau Buck)
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ausreichend berücksichtigt. Da die genauen Brutplätze der vorkommenden Vogelarten von 
Jahr zu Jahr variieren können und ein Ausweichen in angrenzende Habitate nur dann 
angenommen werden kann, wenn auch untersucht wurde, dass diese Habitate nicht bereits 
durch andere Individuen besetzt sind, muss auch der Verlust potenzieller Lebensräume 
betrachtet werden. Entweder ist in der kommenden Brutsaison eine ausgeweitete Kartierung 
nachzuholen, um die Konkurrenzsituation angrenzender Ausweichflächen zu beleuchten. 
Oder es ist auf Grundlage artspezifischer Fluchtdistanzen zu berechnen, in welchem Umfang 
ein Lebensraumverlust für die verschiedenen Feldvögel durch die geplante Bebauung 
anzunehmen ist. Für diese Flächen ist dann ein Ausgleich zu erbringen, der an die 
Ansprüche der betroffenen Arten abgestimmt sein muss. Weiterhin ist auch die potenzielle 
Zunahme an Hauskatzen in dem Gebiet durch die geplante Bebauung zu betrachten. 
Hauskatzen sind Prädatoren und stellen einen weiteren Wirkfaktor dar, der zur 
Beeinträchtigung der vorkommenden Brutvögel führen kann und bislang nicht erwähnt 
wurde.  
Die Erbringung eines Negativnachweises für Brutvögel ist nicht möglich, da ein Besatz in 
diesem Fall nicht mit ausreichender Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Falls 
Vergrämungsmaßnahmen notwendig werden, sind diese mit der UNB abzustimmen. 
  
 
 
Städtebau und Planungsrecht 
 
Da die Größe der ins Aussicht genommenen Grundstücke in den einzelnen Bauflächen nicht 
angegeben wird, ist die Begrenzung der möglichen zu realisierenden Wohnungen durch die 
Mindestgrundstücksgröße nicht transparent und die Ermittlung der Zahl der maximalen 
Wohneinheiten kann nicht nachvollzogen werden. Ich bitte um nähere Erläuterung. 
 
Die Aussagen bezüglich des ruhenden Verkehrs weichen in der Begründung von den 
textlichen Festsetzungen ab, da die Stellplätze in der Begründung auf dem Grundstück 
nachzuweisen sind und nach den Festsetzungen nur der Nachweis an sich gefordert wird, 
was auch der aktuellen Bauordnung entsprechen würde.  
 
In der Legende ist die in Aussicht genommene Grundstücksgrenze rötlich gestrichelt 
dargestellt, jedoch in der Planzeichnung schwarz. Ich bitte um Angleichung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

gez. Britt Månsdotter 
 



 

Kreis Herzogtum Lauenburg  Postfach 1140  23901 Ratzeburg 

 
Bürgermeister  
der Gemeinde Lütau 

über 

Amtsvorsteher des 
Amtes Lütau 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

    
 

 

 

  
 

 

 
  

 
   

 
 

 

 
 

Fachdienst: 
Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur 

Ansprechpartner: Frau Thiessen 

Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 

Zimmer: 226 

Telefon:  

E-Mail:  

Mein Zeichen:  

Datum:  24.08.2021

 31.26.1-0876.3

Archäologischen Landesamtes, Brockdorff-Rantzau-Str. 70 in 24837 Schleswig.
bedürfen nach § 13 in Verbindung mit § 12 (2) 6 DSchG der Genehmigung des
vermuten ist, dass sich dort Kulturdenkmale befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen
Es handelt sich hier um Flächen, von denen bekannt ist oder den Umständen nach zu 
Das Plangebiet befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet (IG Lütau Nr. 4).

eingetragen sind:
Kulturdenkmale, die gemäß § 8 und § 9 Denkmalschutzgesetz (DSchG) in die Denkmalliste 
Im Planungsbereich befinden sich keine gesetzlich geschützten archäologischen 

Fachdienst Denkmalschutz (Frau Helmert )

Anregungen und Hinweise:
Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 

um Stellungnahme.
mit Bericht vom 15.07.2021übersandten Sie mir den Entwurf zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte 

Sehr geehrte Damen und Herren,

hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) Baugesetzbuch (BauGB)
Bebauungsplan Nr. 3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Lütau

24105 Kiel
Düsternbrooker Weg 92
Ortsplanung u. Städtebaurecht
Abteilung IV 527 – Städtebau,
Schleswig-Holstein
Gleichstellung des Landes
ländliche Räume, Integration u.
Ministerium für Inneres,
als E-Mail

nachrichtlich
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Wasserwirtschaft ist wünschenswert.
Eine  rechtzeitige  Abstimmung  des  Entwässerungskonzeptes  mit  dem  Fachdienst 

mehr Möglichkeiten in Betracht gezogen und festgesetzt werden.
Hofflächen sowie die Ermöglichung von Gründächern begrüßt. Doch es können durchaus noch 
Grundsätzlich  wird  die  Versickerung  und  Festsetzungen  zur  durchlässigen  Befestigung  von 

Regenwassernutzung und Gartenbewässerung können u.a. dazu beitragen.
Mulden,  Grünflächen,  Retentions-,  Sicker- und  Rückhaltebecken  aber  auch  Zisternen  zur 
Gründächer,  durchlässige  Pflaster,  Versickerung  gemäß  ATV  A  138,  straßenbegleitende 
Vorrangiges Ziel ist die Reduzierung der abzuleitenden Niederschlagswassermengen.
zum Umgang mit Regenwasser – Teil 1: Mengenbewirtschaftung) verbindlich eingeführt. 
Mit Erlass vom 10.10.2019 wurde das Arbeitsblatt A-RW 1 (Wasserrechtliche Anforderungen 

Die Bilanzierung nach A-RW1 und das Entwässerungskonzept sind mir vorzulegen.

Eine entsprechende Fläche wäre dafür bereitzuhalten.
Daher sollte auch geprüft werden, ob eine zentrale Versickerung möglich/erforderlich ist.
bei den Grundstücken westlich der Planstraße meinerseits Bedenken.
unterschiedlich zu sein und ist damit nicht überall problemlos möglich. Insbesondere bestehen 
Aufgrund  der  vorliegenden  Angaben  scheint  die  Sickerfähigkeit  des  Bodens  sehr 

Ich bitte um Überarbeitung und Ergänzung.
Versickerungsanlage eine Vorbehandlung erforderlich ist.
Plan  3 – Gebiet  mit  zu berücksichtigen.  Ich  weise  darauf  hin,  dass  bei  einer  unterirdischen 
Im Entwässerungskonzept ist daher der Verbleib des Niederschlagswassers aus dem alten B- 
Im Plan wird keine Fläche für eine neue Mulde oder Sickerbecken dargestellt.
– neues B-Plan-Gebiet angelegt werden könnte.
eingegangen. Unter Punkt 7.8.5 wird aber eine „neue“ Mulde erwähnt, die am Übergang altes 
Die vorhandene Sickermulde für den B-Plan 3 soll laut Plan entfallen. Im Text wird darauf nicht 

zustimme.
Grundsätzlich gilt, dass ich dem Anschluss des Niederschlagswassers an die Kläranlage nicht 
Daher ist eine abschließende Stellungnahme nicht möglich.
Zur geplanten Niederschlagswasserbeseitigung werden keine klaren Aussagen getroffen. 

Zu Pkt. 7.7 Ver- und Entsorgung

Fachdienst Wasserwirtschaft (Frau Mannes)

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.
Mitteilung“. Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche 
kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der
erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen 
Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu 
Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 
oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die 
Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin
für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des
Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner
„Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die 
Zu beachten ist immer § 15 DSchG:
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Städtebau und Planungsrecht 
 
In den textlichen Festsetzungen wird die Anzahl der Wohneinheiten nicht begrenzt. Ich 
empfehle diesbezügliche eine Regelung, damit sichergestellt wird dass der wohnbaulich 
Entwicklungsrahmen bis 2030 eingehalten wird. Dieser legt 32 Wohneinheiten abzüglich 
Fertigstellungen seit 2018 fest. 

Vorsorglich weise ich auf folgendes hin: 
Um den formalen Anforderungen gerecht zu werden bitte ich ergänzend um Aussagen zum 
Thema „Störfallbetriebe“. Mit der Novelle des BauGB 2017 hat der Gesetzgeber Regelungen 
getroffen, die der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie dienen und den Gefahren von 
Störfällen Rechnung tragen sollen. Die Gemeinde sollte sich im Zuge der Bauleitplanung mit 
dem Themenfeld „Störfallbetrieb“ auseinandersetzen und das Ergebnis in der Begründung 
dokumentieren. In vielen Fällen wird der kurze Hinweis genügen, dass kein Störfallbetrieb in 
der Nähe ist bzw. dass durch die vorliegende Planung keine Zulässigkeit eines 
Störfallbetriebes begründet wird. Eine Auseinandersetzung mit diesem Sachverhalt sollte 
aber erkennbar stattgefunden haben. 
 
Ich bitte zu überprüfen, ob Aussagen zum Thema „Störfallbetriebe“ in der Begründung 
enthalten sind. Die Gemeinden sind aus formalen Gründen aufgefordert, sich im Zuge der 
Bauleitplanung mit dem Themenfeld „Störfallbetrieb“ auseinandersetzen und das Ergebnis in 
der Begründung dokumentieren. In vielen Fällen wird der kurze Hinweis genügen, dass kein 
Störfallbetrieb in der Nähe ist bzw. dass durch die vorliegende Planung keine Zulässigkeit 
eines Störfallbetriebes begründet wird.  
 
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 U. Thiessen
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Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

 

Landesplanungsbehörde 

(per E-Mail) 
Der Amtsvorsteher  
des Amtes Lütau   
Postfach 13 60 
21472 Lauenburg 
 

 
 

durch den Landrat des Kreises Herzogtum 
Lauenburg 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

07. Mai 2020 
 
 

Nachrichtlich (per E-Mail): 
Landrat      mit einer Kopie 

des Kreises Herzogtum Lauenburg  für die Gemeinde 
- Fachdienst Regionalentwicklung und  Lütau 

  Verkehrsinfrastruktur 
- Fachdienst Naturschutz 
Barlachstraße 2 
23909 Ratzeburg 
 
 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), zuletzt  
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes  
vom 20. Mai 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 98) 
 
 

 Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 der Gemeinde Lütau, Kreis Herzogtum 
Lauenburg, inkl. Berichtigung des Flächennutzungsplanes  

Planungsanzeige vom 23.03.2020 
Sichtvermerk des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 03.04.2020 
 

Die Gemeinde Lütau beabsichtigt, in dem ca. 3,5 ha großen Gebiet „südlich Redderallee 

und westlich To‘n Hook“ ein Wohngebiet auszuweisen. Ziel der Planung ist die Schaffung 

der planungsrechtlichen Voraussetzungen für 20 Wohnbaugrundstücke mit Einzel- und 

Doppelhausbebauung. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt im Plangebiet Flächen für 

F. Flögel 

Meine Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 6210 - 26396/2020 

Ihre Nachricht vom: 23.03.2020 
Ihr Zeichen: /
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die Landwirtschaft dar und soll auf dem Wege der Berichtigung entsprechend geändert 

werden.    

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 

13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H., S. 719), der Fortschreibung des Landesentwick-

lungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Runderlass des Ministeriums für Inneres, ländliche 

Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein vom 27.11.2018 - IV 60 - Az. 502.01 

- Amtsbl. Schl.-H. S. 1181) und dem Regionalplan für den Planungsraum I (alt) (Fortschrei-

bung 1998). 

 

Lütau ist eine Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im ländlichen Raum und soll den ört-

lichen Wohnungsbedarf decken. Gemeinden im ländlichen Raum, die keine Schwerpunkte 

für den Wohnungsbau sind, können im Zeitraum 2018 bis 2030 bezogen auf ihren Woh-

nungsbestand zum Stichtag 31.12.2017 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10% ent-

wickeln. Dabei hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Außenentwicklung. Neue Woh-

nungen sind vorrangig auf bereits erschlossenen Flächen zu bauen. Bevor die Kommunen 

neue, nicht erschlossene Bauflächen ausweisen, ist von ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie 

noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen können (Ziffer 3.6.1 Abs. 3 und 6, LEP 

Fortschreibung 2018).  

 

Der Wohnungsbestand der Gemeinde Lütau betrug nach hiesiger Aktenlage zum Stichtag 

323 Wohneinheiten. Baufertigstellungen sind für das Jahr 2018 nicht verzeichnet. Insoweit 

beträgt die maximale Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten im o. g. Zeitraum 32 

Wohneinheiten. Mit dem vorgelegten Bebauungsplan Nr. 7 sollen 20 Wohnbaugrundstücke 

entwickelt werden. Es sollen Einzel- und Doppelhäuser festgesetzt werden. 

Ich bitte, die Planungsabsichten hinsichtlich des Umfangs der Planung näher zu konkretisie-

ren und mit Angaben zu den möglichen vorhandenen Flächenpotentialen (gem. Ziffer 3.6.1 

Abs. 3 LEP, Fortschreibung 2018) zu ergänzen. Darüber hinaus sollte die örtliche Bedarfs-

lage sorgfältig dargelegt werden.   

 

Gegen die Lage der Fläche bestehen grundsätzlich keine Bedenken. 

 

Eine abschließende landesplanerische Stellungnahme ergeht im weiteren Planungsverfah-

ren nach Vorlage prüffähiger Planunterlagen.  

 

Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 

damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 
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die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stellung-

nahme nicht verbunden. 

 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden ergän-

zend folgende Hinweise gegeben: 

Im Hinblick auf den im § 1 Abs. 5 BauGB betonten Vorrang der Innenentwicklung ist die 

Gemeinde gefordert, gem. § 1a Abs. 2 BauGB Ermittlungen zu den Möglichkeiten der In-

nenentwicklung vorzunehmen und Ihrer Abwägungsentscheidung zugrunde zu legen. Die 

Begründung zum Bauleitplan ist daher regelmäßig um entsprechende Ausführungen zu er-

gänzen. 

 

 

 

gez. Flögel 
 
 
 
 
 
 



 

Dienstgebäude Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel | Telefon 0431 988-0 | Telefax 0431 988-2833 | 
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E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente.  

Ministerium für Inneres, ländliche Räume,  
Integration und Gleichstellung | Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

 

(per E-Mail) 
Amtsvorsteher mit einer Kopie 
des Amtes Lütau für die Gemeinde 
Postfach 13 60        Lütau 
21472 Lauenburg 
 
durch den Landrat des Kreises Herzogtum 
Lauenburg 

 
 

   
  
 
 
 
 
 

 

nachrichtlich (per E-Mail): 
Landrat 
des Kreises Herzogtum Lauenburg 
- Fachdienst Regionalentwicklung und 
  Verkehrsinfrastruktur 
- Fachdienst Naturschutz 
Barlachstraße 2 
23909 Ratzeburg 
 
 
Referat IV 52 (Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht) 
 
 
Ziele, Grundsätze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung nach § 11 Abs. 2 
Landesplanungsgesetz i.d.F. vom 27. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 8), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes zur Änderung des Landesverwal-
tungsgesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 508) 
 

 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 der Gemeinde Lütau, Kreis Herzogtum 
Lauenburg, inkl. Berichtigung des Flächennutzungsplanes (5. Änderung) 

Beteiligungsschreiben vom 15.07.2021 
Stellungnahme des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 24.08.2021 
 

Die Gemeinde Lütau beabsichtigt, auf der ca. 1,3 ha großen Fläche „westlich To’n 

Hook“ ein allgemeines Wohngebiet auszuweisen. Damit sollen die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen für ca. 13 Wohnbaugrundstücke für eine Einzel- und Doppelhausbebau-

23. September 2021

F. Müller-Lobeck 

Meine Nachricht vom: /
Mein Zeichen: IV 6210 - 51136/2021 

Ihre Nachricht vom: / 
Ihr Zeichen: /

mailto:Poststelle@im.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/innenministerium
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ung geschaffen werden. Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das Plangebiet als Flä-

che für die Landwirtschaft dar und soll auf dem Wege der Berichtigung entsprechend ge-

ändert werden.  

 

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stellung: 

 

Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 

dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 

vom 13. Juli 2010 (LEP 2010, Amtsblatt Schl.-H. S. 719), dem Entwurf der Fortschreibung 

des Landesentwicklungsplans Schleswig-Holstein 2010 (Bekanntmachung des Ministeri-

ums für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung des Landes Schleswig-

Holstein vom 17. November 2020 - Amtsbl. Schl.-H. 1621) sowie dem Regionalplan für 

den Planungsraum I (alt) (Fortschreibung 1998). 

 

Lütau ist eine Gemeinde ohne zentralörtliche Funktion im ländlichen Raum und soll den 

örtlichen Wohnungsbedarf decken. Dabei hat die Innenentwicklung Vorrang vor der Au-

ßenentwicklung. Neue Wohnungen sind vorrangig auf bereits erschlossene Flächen zu 

bauen. Bevor die Kommunen neue, nicht erschlossene Bauflächen ausweisen, ist von 

ihnen aufzuzeigen, inwieweit sie noch vorhandene Flächenpotenziale ausschöpfen kön-

nen (Ziff. 3.9 Abs. 4, 5 LEP Fortschreibung 2020). Gemäß Begründung hat die Gemeinde 

den Innenbereich untersucht und insgesamt fünf Baulücken identifiziert, die allerdings nur 

bedingt für eine wohnbauliche Entwicklung geeignet sind.    

 

Gemeinden im ländlichen Raum, die keine Schwerpunkte für den Wohnungsbau sind, kön-

nen im Zeitraum 2018 bis 2030 bezogen auf ihren Wohnungsbestand zum Stichtag 

31.12.2017 neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10% entwickeln (Ziff. 3.6.1 Abs. 3. 

LEP Fortschreibung 2020). Der Wohnungsbestand der Gemeinde Lütau betrug nach hiesi-

ger Aktenlage zum Stichtag 323 Wohneinheiten. Für die Jahre 2019 und 2020 sind insge-

samt 5 Baufertigstellungen verzeichnet. Insoweit beträgt die maximale Anzahl möglicher 

neuer Wohneinheiten im o. g. Zeitraum noch 27 Wohneinheiten. 

Auf die Stellungnahme des Kreises Herzogtum Lauenburg vom 24.08.2021 weise ich hin 

und bitte die Hinweise im weiteren Verfahren zu berücksichtigen.  

 

Es wird bestätigt, dass gegen die o. g. Bauleitplanung der Gemeinde Lütau keine Beden-

ken bestehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolgten Pla-

nungsabsichten nicht entgegen. 
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Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 

damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 

die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stel-

lungnahme nicht verbunden. 

 

Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden er-

gänzend folgende Hinweise gegeben: 

Nach § 9 (1) Nr. 6 BauGB kann im B-Plan festgesetzt werden, wie viele Wohnungen in 

Wohngebäuden höchstens zulässig sein sollen. Hierfür ist in jedem Fall zwingend erfor-

derlich, eine solche Beschränkung aus allein städtebaulichen Gründen zu treffen. Die 

Zweckmäßigkeit der Festsetzung muss sich aus der spezifischen städtebaulichen Proble-

matik des Gebietes ableiten, für das die Festsetzung gelten soll, und aus der Abschätzung 

der städtebaulichen Auswirkungen, die mit dieser Festsetzung gerade unterbunden wer-

den sollen. 

Die Anwendung dieser Norm soll also in solchen Gebieten erfolgen, in denen durch Be-

grenzung der zulässigen Anzahl der WE eine Beeinträchtigung der städtebaulichen Struk-

tur oder Funktion durch Überhandnehmen von Wohnungen verhindert werden soll, ohne 

das Bauvolumen zu beschränken. 

Nicht ausreichend hingegen ist der Verweis auf die allgemeinen städtebaulichen Leitsätze 

des § 1 (6) BauGB; ebenso wenig ausreichend ist eine Begründung, die sich allein auf 

Vorgaben der Landesplanung (Entwicklungsrahmen) stützt.  

Für Neuplanungen kommt eine derartige Regelung nur für sehr spezifische Planungsan-

sätze in Betracht, zumal das BauGB u. a. auch den städtebaulichen Grundsatz eines 

schonenden und sparsamen Umgangs mit Grund und Boden formuliert. 

Die Festsetzung einer höchstzulässigen Zahl von nur einer WE je Wohngebäude sieht das 

Innenministerium als Rechtsaufsichtsbehörde jedoch regelmäßig als städtebaulich (fast) 

nicht begründbar und dann auch unzulässig an. 

 

 
gez. Müller-Lobeck       
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Institution: 

Landwirtschaftskammer 

Schleswig-Holstein, 

Landwirtschaftskammer S.-H.: 

Thies Augustin 

ID: 1004 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir weisen darauf hin, dass teilweise landwirtschaftliche Flächen an das Plangebiet grenzen. Die aus einer ordnungsgemäßen 

landwirtschaftlichen Nutzung resultierenden Immissionen (Lärm, Staub und Gerüche) können zeitlich begrenzt auf das Plangebiet 

einwirken. Wir empfehlen, diesen Sachverhalt textlich mit in die Begründung der o. a. Bauleitplanung aufzunehmen. 

Ansonsten bestehen aus agrarstruktureller Sicht zu der o.a. Bauleitplanung keine Bedenken bzw. Änderungswünsche. 

Mit freundlichen Grüßen 

Thies Augustin 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Abteilung 1 

Grüner Kamp 15 – 17 

24768 Rendsburg 
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Krüger, Torsten

Von: Krüger, Torsten

Gesendet: Montag, 12. April 2021 16:01

An: Manuel, Christiane

Betreff: WG: [EXTERN] Fwd: Allgemeine Anmerkungen zur Planung von To’n Hook 2 

Jürgen Awe

 

Von: Gasthof Basedau <info@gasthof-basedau.com>  
Gesendet: Montag, 12. April 2021 15:41 
An: Krüger, Torsten <Torsten.Krueger@lauenburg-elbe.de> 
Betreff: [EXTERN] Fwd: Allgemeine Anmerkungen zur Planung von To’n Hook 2 Jürgen Awe 

 

 

 
 
-------- Weitergeleitete Nachricht --------  
Betreff: Allgemeine Anmerkungen zur Planung von To’n Hook 2
Datum: Sun, 11 Apr 2021 14:45:02 +0200 

Von: Andreas Wille <awille@gmx.de> 
An: info@gasthof-basedau.com 

 

Guten Tag, 

basierend auf den Informationen der Gemeindevertretung und den Dokumenten der Bauleitplanung habe ich 

folgende allgemeine Anmerkungen: 

- Inwiefern passen die geplanten Grundstücksgrößen zwischen 500 und 600m² in unser ländlich geprägtes 

Erscheinungsbild? Neben dem obligatorischen Haus, Terrasse, Gartenschuppen, verpflichtender PKW-

Stellplatz und Baum bleibt nicht viel Platz für Grünes oder gar einen Gemüsegarten. Wodurch unterscheiden 

wir uns dann von anderen Neubaugebieten in denen nur noch Übernachtet wird? 

- In der Begründung wird von einem verpflichtenden PKW Stellplatz pro Grundstück gesprochen, gleichzeitig 

werden „Netto“ keine neuen PKW-Stellplätze in To’n Hook geschaffen. Ist diese Annahme in Anbetracht der 

bescheidenen Anbindung von Lütau an den öffentlichen Personennahverkehr realistisch? Wo sollen die 

Anwohner und deren Besucher ihre Autos parken, wenn nicht ausreichend Fläche auf den Grundstücken zur 

Verfügung steht? Die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs werden sicherlich in absehbarer Zeit 

nicht besser, auch wird die Schaffung von Alternativen, wie die Verbesserung des Radwegenetzes wird noch 

lange auf sich warten lassen von daher bestehen kaum Alternativen zum privaten Fahrzeug. 

- Die Fahrbahnbreite von To’n Hook wird in der Begründung mit 5 m angegeben und es wird von 

ausreichend Platz für Begegnungsfälle zwischen PKW und LKW gesprochen. Die Fahrbahnbreite wird jedoch 

durch 6 Verengungen (Bepflanzungen und Parkplätze) auf 3 m reduziert. Aktuell sieht man hier schon bei 

Lieferverkehr deutliche Einschränkungen des Verkehrsflusses. 

- Die Bewohner von To’n Hook berichten jetzt schon von Problemen bei Starkregen. Die Situation wird 

aufgrund des Klimawandels sicherlich nicht einfacher. Auch wenn die neuen Grundstücke keinen 

nennenswerten Einfluss auf die Wassermenge haben, so sollten bei einer Erweiterung die aktuellen 

Probleme berücksichtigt und durch geeignete Maßnahmen (Rückhalteflächen für Regenwasser, etc.) 
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angegangen werden. Sobald die neuen Häuser stehen werden bauliche Veränderungen sicherlich schwerer 

umsetzen zu sein. 

- Wie soll die „Bindung der jungen Erwachsenen an den Ort“ (wie sie in der Begründung zum B-Plan erwähnt 

wurde) erreicht werden? 

o Gibt es eine Hochrechnung wie viele Grundstücke von jungen Erwachsenen aus dem Ort 

nachgefragt werden? 

o In den Vorgesprächen wurde bisher von einem verpflichtenden Baustart nach spätestens einem 

Jahr gesprochen. Ist diese Vorgabe zielführend um jungen Erwachsenen den Start in ein Eigenheim 

zu ermöglichen? 

o Wie wird erreicht, dass die wenigen verfügbaren Grundstücke nicht an ortsfremde Personen 

verkauft werden? 

- In der Begründung wird von maximal 32 neuen Wohneinheiten bis 2030 gesprochen. In der aktuellen 

Bauplanung werden 13 neue Wohneinheiten geschaffen und gleichzeitig ist eine Erweiterungsmöglichkeit 

bis 2030 oder danach nicht erkennbar. Wie sind hier die Pläne um auch in 10-15 Jahren neuen Wohnraum 

schaffen zu können? Verbauen wir uns gerade unsere Zukunft? 

 

Andreas Wille 
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Neubaugebiet 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19.04.2021

Mit freundlichen Grüßen

Parkmöglichkeiten, nicht berücksichtigt wurden.

Wendehammer, da die Bebauung der Grundstücke für eine solche Anlegung der

vorgesehenen Größe zu eignen. Des Weiteren bitten wir um Parkplätze auf dem neuen 
Weder die Redderallee noch der To‘n Hook scheinen sich für ein solches Gebiet, der 
Grundsätzlich würden wir eine Straße bevorzugen, die neu für das Neubaugebiet angelegt wird. 

Wer säubert die Straße von dem Dreck, der durch das Bauen der Häuser aufkommt?

Eine aufkommende Frage ist auch:

angelegten Parkplatzes am Haus.

vorgesehen, die das Ablaufen des Regenwassers verhindern können, sowie die Ausfahrt eines 
Des Weiteren sind auf dem jetzigen Wendehammer am Ende der Straße neue Parkplätze 
spielt?

wo durch aufkommenden Stress die Geschwindigkeit sicherlich keine Bedeutende Rolle mehr 
einhaltbar, wenn unzählige Baufahrzeuge und Lkw‘s durch eine endlos lange Spielstraße fahren, 
Spielstraße, um das Risiko für spielende Kleinkinder so gering wie möglich zu halten. Ist dies auch 
werden können und dadurch gefährdet werden. Aus diesem Grund, ist der To‘n Hook auch eine 
Außer Acht dürfen auch nicht die Kinder gelassen werden, die an möglichen Engstellen übersehen 

(Für Schäden der Straße müssen die Anlieger aufkommen.)

weshalb die Straße eine Begrenzung von 13 Tonnen hat.

Schwertransporte geeignet ist, die durch das Bauen der Häuser nicht vermeidbar sein werden, 
Wir möchten Sie höflich darauf hinweisen, dass auch der To‘n Hook Engstellen hat und nicht für 
schmal ist.

Redderallee nicht geeignet, da sie einige Engstellen hat und die Stichstraße zum Neubaugebiet zu 
Neubaugebietes, positiv gegenüber. Wie Sie jedoch schon im Ihrem Schreiben anmerken, ist die 
Grundsätzlich stehen wir einer Erweiterung des To‘n Hook‘s und dem sich dadurch entstehendem 
einer kurzen Zusammenfassung unsere Meinung darüber aussprechen.

bezugnehmend auf Ihr Schreiben „Information zum Neubaugebiet To’n Hook 2“, möchten wir in 

Sehr geehrte Damen und Herren,
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